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Die wichtigsten Eckpunkte im Überblick

Die Energiepolitik von Basel gehört zu den fortschrittlichsten  
Europas. Die neue Energieverordnung tritt rückwirkend auf den  
1. Januar 2010 in Kraft. Sie enthält im Wesentlichen strengere 
Vorschriften für die Wärmedämmung und die Wassererwär-
mung in Häusern. Gleichzeitig fördert sie innovative und 
ressourcenschonende Baumassnahmen. Schon nur  
ein Grad Celsius Temperaturabsenkung führt zu  
6 Prozent weniger Energieverbrauch. Hier liegen  
die Potenziale für Neubau und Sanierung.

Revidierte Energieverordnung des Kantons Basel-Stadt

Haustechnik 
Neu ist vorgeschrieben, dass die Aufbereitung von Warm-
wasser  1  in Neubauten bzw. beim Ersatz einer alten An-
lage zu 50 Prozent mit erneuerbaren Energien zu erfolgen 
hat, zum Beispiel mit Solarkraft, Erdwärme, Holz, Fernwär-
me oder Abwärme. Solar-, Holz- und Erdwärme-Installati-
onen werden vom Kanton gefördert.
Ebenso verhält es sich bei der Heizung  2 . Oftmals ist die 
Heizanlage nach einer Sanierung der Gebäudehülle über-
dimensioniert. Zudem gibt es noch viele veraltete Ölhei-
zungen. Alternative Systeme sind nicht nur umweltfreund-
licher, sondern sparen auch langfristig Kosten.

Fördergelder des Kantons: 
Thermische Solarkollektoren  3
Grundbetrag: CHF 4000.– plus zusätzlich
für Röhrenkollektoren CHF 750.–/m2,
für verglaste Flachkollektoren CHF 550.–/m2 

Holzfeuerungen  4
Voraussetzung ist, dass die Anlage die Hauptheizung des 
Gebäudes ist. Gefördert werden: 
dezentrale Einzel-Pelletfeuerungen CHF 1000.– pauschal,
Neuanlagen bis 70kW CHF 10 000.– plus CHF 200.–/kW, 
der reine Kesselersatz 40 Prozent des Beitrags an Neuan-
lagen 

Wärmepumpen  4
Gefördert werden: 
Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumen
Bis 20kW CHF 5000.– pro Anlage,
ab 20 bis 100kW CHF 250.–/kW 

F o c u s

Weitere Informationen und Beratung

Vereinbaren Sie einen Termin bei einem Energieberater:
IWB Energieberatung, Telefon 061 275 55 55 oder E-Mail: energieberatung@iwb.ch
Details zur Energieverordnung und den Fördergeldern erhalten Sie unter:  energie.bs.ch 
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Revidierte Energieverordnung des Kantons Basel-Stadt
Gebäudehülle 
Eine unzureichende Dämmung von Fenstern  5 , Dach  6 
Fassade  7  und Keller  8  kann bis zu 25 Prozent Wärme
verlust und zu hohen Heizkosten führen. Das Sparpoten
zial bei einer Sanierung liegt zum Beispiel bei Fenstern bis zu 
15 Prozent, bei der Fassade bis zu 20 Prozent oder beim 
Ersatz einer Heizung durch erneuerbare Energien bis zu 10 
Prozent.

Fördergelder des Kantons:
Fenster CHF 70.–/m2 Mauerlichtmass,
Aussendämmung an Wand, Dach, Boden 
CHF 40.–/m2 gedämmte Fläche,
Innendämmung an Dach, Keller, Boden
CHF 15.–/m2 gedämmte Fläche

Wohnungslüftung 
Durch Undichtigkeiten am Gebäude (z.B. Fenster) oder 
durch falsches Lüften können beträchtliche Energieverluste 
entstehen. Geräte mit Zuluft, Abluft und Wärmerückge-
winnung können hier Abhilfe schaffen und bis zu 10 Pro-
zent Energie einsparen. 
Gefördert wird der Einbau einer modernen Lüftung  9 
mit CHF 1500.– pro Wohneinheit.

Gesamtsanierung
Für die Sanierung der Gebäudehülle in Einzelschritten oder 
gesamthaft erhalten Hausbesitzer vom Kanton einen zu-
sätzlichen Bonus, wenn die Grenzwerte für den Heiz
wärmebedarf eines Neubaus erfüllt oder unterschritten 
werden. 

Fördergelder des Kantons:
Entspricht der Heizwärmebedarf zu 100 Prozent dem 
Grenzwert für einen Neubau oder unterschreitet ihn, wird 
dies mit CHF 25.–/m2 Gebäudehüllfläche gefördert.
Entspricht der Heizwärmebedarf 80 Prozent des gesetz-
lichen Grenzwerts oder tiefer, wird dies vom Kanton mit  
CHF 50.–/m2 Gebäudehüllfläche  gefördert.

Neubauten
Bei Erreichung des Minergie-P-Standards beläuft sich der 
Förderbeitrag auf: 
CHF 25 000.– bis 250m2 Energiebezugsfläche
CHF Fr. 100.–/m2 ab 250m2 Energiebezugsfläche.




